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Zerbst/Anhalt

Besondere Einblicke in die Sommerresidenz der Zaren

Auch in dieser Ausgabe: 

- Neues Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Zerbst/Anhalt Seite 11

- Lesesommer XXL lädt wieder zum Mitmachen ein  Seite 12

- Hohenlepte und Bornum/Trüben feiern 800 Jahre  Seite 14

Einen kleinen Vorgeschmack 

auf ein besonderes Ereignis 

halten Dirk Herrmann (r.), 

Vorsitzender des Förderver-

eins Schloss Zerbst, und 

Wolfgang Brademann hier in 

den Händen. Ab dem 26. Juni 

präsentiert der Schlossver-

ein in Kooperation mit dem 

Park- und Palastmuseum 

„Zarskoje Selo“ und in Zu-

sammenarbeit mit der Stadt 

Zerbst/Anhalt die Ausstel-

lung „Zarskoje Selo - Die 

Sommerresidenz der Zaren 

Russlands“. Sie dokumen-

tiert in großformatigen Foto-

grafien Historie, Zerstörung, 

Wiederaufbau und Gegen-

wart des Katharinenpalas-

tes in Puschkin. Schirmher-

ren sind Wladimir M. Grinin, 

Botschafter der Russischen 

Föderation in Deutschland, 

und Sachsen-Anhalts Minis-

terpräsident Reiner Haseloff.

Foto: H. Rohm
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Für alle Notfälle

Dienstbereit

Einsatzleitstelle des Landkreises

in Bitterfeld 03493 513-150

Notrufe

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Polizei 110

Wichtige Rufnummern

Revierkommissariat 

Zerbst/Anhalt 03923 7160

Bau- und Wohnungsgesellschaft

Zerbst mbH 0800 7742620

Heidewasser GmbH  03923 610415

Abwasser- u. Wasserzweckverband

Elbe-Fläming 03923 485677

Bereitschaft 

AWZ Elbe-Fläming  03923 610444

Strom

Nur Stadtgebiet Zerbst/Anhalt,

Stromversorgung 03923 73750

Ortsteile Zerbst/Anhalt: über AVACON 

direkt 0180 1282266

Gas

Gasstadtwerke Zerbst GmbH

Erdgas Mittelsachsen GmbH 

Schönebeck 03923 2464

Tierkliniken

Magdeburg, 

Ebendorfer Str. 39 0391 7318640

Wittenberg/Piesteritz, 

Fröbelstr. 25 03491 663015

Tierarztpraxen 14.06.2013 - 28.06.2013

TAP Brodowski 03923 760790

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den Raum Zerbst/Anhalt

Zeitraum vom 14.06.2013 bis 27.06.2013

zum Redaktionsschluss lagen folgende Angaben vor:

Freitag, 14.06.2013
Herr Dr. F. Friedrichs
Praxis Zerbst, Krankenhaus
Tel. 03923 7390
Handy 0171 5565861
Samstag, 15.06.2013
Herr Dr. F. Friedrichs
Praxis Zerbst, Krankenhaus
Tel. 03923 7390
Handy 0171 5565861
Sonntag, 16.06.2013
Herr Dr. F. Friedrichs
Praxis Zerbst, Krankenhaus
Tel. 03923 7390
Handy 0171 5565861
Montag, 17.06.2013
Frau DM Ulrich
Praxis Zerbst, Breite 58
Tel. 03923 784540
privat 0177 2886835
Dienstag, 18.06.2013
Herr Dr. Reichel
Praxis Zerbst, Breite 34
Tel. 0173 9164469

Mittwoch,19.06.2013

Herr Dr. F. Friedrichs

Praxis Zerbst, Krankenhaus

Tel. 03923 7390

Handy 0171 5565861

Donnerstag, 20.06.2013

Frau Dr. K. v. Wulffen

Praxis Loburg, Markt 11

Tel. 039245 91159

privat 0172 9998237

Freitag, 21.06.2013

Herr Dr. Scholz

Tel. 0171 4449269

Samstag, 22.06.2013

Herr Dr. F. Friedrichs

Praxis Zerbst, Krankenhaus

Tel. 03923 7390

Handy 0171 5565861

Sonntag, 23.06.2013

Herr Dr. F. Friedrichs

Praxis Zerbst, Krankenhaus

Tel. 03923 7390

Handy 0171 5565861

Montag, 24.06.2013

Herr DM H.-Th. Spieler

Praxis Zerbst, Alte Brücke 45

Tel. 03923 786504

privat 03923 2067

Dienstag, 25.06.2013

Herr DM F. Jansen

Praxis Zerbst,

Fritz-Brandt-Str. 6

Tel. 03923 3448

privat 03923 783196

Fu.-Tel. 0171 5437626

Mittwoch, 26.06.2013

Herr Dr. F. Friedrichs

Praxis Zerbst, 

Krankenhaus

Tel. 03923 7390

Handy 0171 5565861

Donnerstag, 27.06.2013

Herr Dr. Reichel

Praxis Zerbst, Breite 34

Tel. 0173 9164469

Notdienstzeiten:
Montag von 19:00 Uhr, Dienstag von 19:00 Uhr, Mittwoch von 13:00 Uhr, Donnerstag von 
19:00 Uhr, Freitag von 13:00 Uhr, Samstag von 7:00 Uhr, Sonntag von 7:00 Uhr jeweils 
bis 7:00 Uhr des darauf folgenden Tages
Der kassenärztliche Notdienst gilt nur außerhalb der Sprechzeiten der Hausarztpraxis. 
Bitte wenden Sie sich während der Sprechzeiten an Ihren Hausarzt bzw. dessen Vertretung.
Die Samstag-Notfallsprechstunden erfolgen von 9:00 bis 11:00 Uhr in der Praxis des 
Dienst habenden Arztes. In dieser Zeit erfolgen keine Hausbesuche.
In lebensbedrohlichen Fällen
ärztliche Hilfe über Notruf Tel. 112

Auskünfte über Notdienst Einsatzleitstelle Bitterfeld Tel. 03493 513150

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Zerbst/Anhalt

Sprechzeiten 9:00 - 11:00 Uhr in der Praxis, 

danach telefonisch

15.06./16.06.2013

ZÄ St. Krug Praxis Zerbst, 

 Fritz-Brandt-Straße 6

 Tel. 03923 61444

22.06./23.06.2013

Dr. A. Reinhold Praxis Zerbst, 

 Bahnhofstraße 11

 Tel. 03923 4738

Apotheken-Bereitschaftsdienst vom 14.06. bis 27.06.2013

Redaktionsschluss 05.06.2013

Freitag, 14.06.2013

Katharina Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Samstag, 15.06.2013

Neue Apotheke

Zerbst/Anhalt

Sonntag, 16.06.2013

Bären Apotheke Lindau

Montag, 17.06.02013

Rats- und Stadtapotheke 

Zerbst/Anhalt

Dienstag, 18.06.2013

Drei Linden Apotheke Loburg

Mittwoch,19.06.2013

Jever Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Donnerstag, 20.06.2013

Katharina Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Freitag, 21.06.2013

Neue Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Samstag, 22.06.2013

Bären Apotheke Lindau

Sonntag, 23.06.2013

Raben Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Montag, 24.06.2013

Drei Linden Apotheke Loburg

Dienstag, 25.06.2013

Jever Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Mittwoch, 26.06.2013

Katharina Apotheke 

Zerbst/Anhalt

Donnerstag, 27.06.2013

Neue Apotheke Zerbst/Anhalt

Rats- und Stadtapotheke

Alte Brücke 37, 39261 Zerbst 

Tel. 03923 2462 

Raben- Apotheke

Markt 25

39261 Zerbst/Anhalt

Tel. 03923 3481

Jever Apotheke

Fritz-Brandt-Str. 6

39261 Zerbst/Anhalt

Tel 03923 487070

Katharina-Apotheke

Breite 21, 39261 Zerbst 

Tel. 03923 73740

Neue Apotheke
Dessauer Str. 41
39261 Zerbst
Tel. 03923 3406

Bären Apotheke
Flecken 4, 39264 Lindau
Tel. 039246 331

Drei Linden Apotheke
Markt 4, 39279 Loburg
Tel. 039245 91465

Katharina- Apotheke
Breite 21, 39261 Zerbst
Tel. 03923 73740

Neue Apotheke
Dessauer Str. 41
39261 Zerbst
Tel. 03923 3406

Bären Apotheke
Flecken 4, 39264 Lindau
Tel. 039246 331

Drei Linden Apotheke
Markt 4 
39279 Loburg

Tel. 039245 91465

Spruch der Woche
„Unser deutscher Sommer ist ein 

grün angestrichener Winter.“

Heinrich Heine (1797 - 1856)

Bereitschaftsdienste
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Tagesordnung

1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung des öffent-

lichen Teils

3  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift 

der 53. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

21.05.2013

4  Benutzungsgebühren für das Erlebnisbad der Stadt Zerbst/ 

Anhalt - 

 hier: Kalkulation der Gebühren BV/719/2013

5  Schöffenwahl für die Amtsperiode 

 ab 1. Januar 2014 BV/722/2013

6  Entsendung eines Vertreters der Stadt Zerbst/Anhalt in 

die Gesellschafterversammlung der Trinkwasserversor-

gung Magdeburg GmbH BV/725/2013

7  Mitteilungen

8  Anfragen, Anträge und Anregungen

9  Änderungsanträge zum nichtöffentlichen Teil der Tages-

ordnung und Feststellung der Tagesordnung des nichtöf-

fentlichen Teils

10  Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Nieder-

schrift der 53. Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-

ses am 21.05.2013

11  Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A BV/717/2013

12  Vergabe von Planungsleistungen 

 gemäß HOAI BV/721/2013

13  Vergabeangelegenheit nach VOL/A BV/723/2013

14  Vergabeangelegenheit nach VOL/A BV/724/2013

15  Bericht der Beteiligungsverwaltung zur 

 BWZ-Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH 

 Zerbst IV/020/2013 

16  Mitteilungen

17  Anfragen, Anträge und Anregungen

18  Schließung der Sitzung

Andreas Dittmann

Bürgermeister

und Vorsitzender des Ausschusses

Tagesordnung

1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung des öffentli-

chen Teils

3  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 

48. Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungsausschus-

ses am 07.05.2013

Sitzungen des Stadtrates 4  Aufstellungsbeschluss zur Außenbereichssatzung der 

Stadt Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Steutz, Steckbyer 

Straße Nr. 5 bis 9 BV/712/2013

5 Auslegungsbeschluss zum Entwurf der Außenbereichs-

satzung der Stadt Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Steutz, 

Steckbyer Straße Nr. 5 bis 9 BV/713/2013

6 Wechsel des Vorhabenträgers zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 04/2010 und des städtebaulichen 

Vertrages für den vorz. Bebauungsplan 02/2011 „Son-

dergebiet zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage“ auf der ehem. Radarstation 

 Jütrichau BV/720/2013

6.1  Anhörung des Ortschaftsrates Bias

6.2 Beschlussempfehlung des Bau- und Stadtentwicklungs-

ausschusses

7  Mitteilungen

8 Anfragen, Anträge und Anregungen

9 Änderungsanträge zum nichtöffentlichen Teil der Tages-

ordnung und Feststellung der Tagesordnung des nichtöf-

fentlichen Teils

10 Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Nieder-

schrift der 48. Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungs-

ausschusses am 07.05.2013

11  Mitteilungen

12 Anfragen, Anträge und Anregungen

13  Schließung der Sitzung

Helmut Seidler 

Ausschussvorsitzender

Tagesordnung

1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung des öffentli-

chen Teils

3  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 

21. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 

19.03.2013

4  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt  Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des 

 Haushaltsplanes 2011 BV/703/2013

5  Anfragen, Anträge und Anregungen

6  Mitteilungen

7  Änderungsanträge zum nichtöffentlichen Teil der Tages-

ordnung und Feststellung der Tagesordnung des nichtöf-

fentlichen Teils

8  Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Nieder-

schrift der 21. Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses am 19.03.2012

9  Jahresrechnung 2012 - Aufstellung gemäß § 170 GO LSA

10  Mitteilungen

11  Anfragen, Anträge und Anregungen

12  Schließung der Sitzung

Klaus-Dieter Scharrmann 

Ausschussvorsitzender
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Tagesordnung

1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung des öffentli-

chen Teils

3  Beschluss des Stadtrates über das Ausscheiden von 

Frau Dorit Döveling aus dem Stadtrat der Stadt Zerbst/

Anhalt gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 der GO LSA

4  Verpflichtung des vom Ortschaftsrat Jütrichau mit Be-

schluss vom 27.07.2010 entsandten Vertreters. Herrn 

Denis Barycza als Stadtrat auf die gewissenhafte Erfül-

lung der Amtspflichten durch den Stadtratsvorsitzenden

5  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 

46. Sitzung des Stadtrates am 29.05.2013

6  Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des 

Stadtrates am 29.05.2013 gefassten Beschlüsse

7  Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse und Aussprache sowie aktuelle Informati-

onen

8  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des 

 Haushaltsplanes 2011 BV/703/2013

9  Änderung des Beschlusses Nr. BV/665/2012 vom 

19.12.2012  über die Neugestaltung der Tribüne im 

Schlossgarten BV/709/2013

10  Aufstellungsbeschluss zur Außenbereichssatzung der 

Stadt Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Steutz, Steckbyer 

Straße Nr. 5 bis 9 BV/712/2013

11  Auslegungsbeschluss zum Entwurf der Außenbereichs-

satzung der Stadt Zerbst/Anhalt für den

 Ortsteil Steutz, 

 Steckbyer Straße Nr. 5 bis 9 BV/713/2013

12  Benutzungsgebühren für das Erlebnisbad der Stadt  Zerbst/ 

Anhalt - hier: Kalkulation der Gebühren BV/719/2013

13  Wechsel des Vorhabenträgers zum vorhabenbezogenen  

Bebauungsplan Nr. 04/2010 und des städtebaulichen 

Vertrages für den vorz. Bebauungsplan 02/2011 „Son-

dergebiet zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage“ auf der ehem. Radarstation 

 Jütrichau/Bias BV/720/2013

14  Schöffenwahl für die Amtsperiode 

 ab 1. Januar 2014 BV/722/2013

15  Entsendung eines Vertreters der Stadt Zerbst/Anhalt in 

die Gesellschafterversammlung der Trinkwasserversor-

gung Magdeburg GmbH BV/725/2013

16  Schließung des Abenteuerspielplatzes (hinterer Bereich) 

Wolfsbrücke/Breite BV/726/2013

17  Anfragen, Anträge und Anregungen

18  Schließung der Sitzung

19  Einwohnerfragestunde

20  Änderungsanträge zum nichtöffentlichen Teil der Tages-

ordnung und Feststellung der Tagesordnung des nichtöf-

fentlichen Teils

21  Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Nieder-

schrift der 46. Sitzung des Stadtrates am 29.05.2013

22  Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse und Aussprache sowie aktuelle Informati-

onen

23  Bericht der Beteiligungsverwaltung zur BWZ-Bau- und 

Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst IV/020/2013

24  Anfragen, Anträge und Anregungen

25  Schließung der Sitzung

Wilfried Bustro 

Stadtratsvorsitzender

Sitzungen der Ortschaftsräte

Tagesordnung

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung

3  Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

vom 18.03.2013

4  Bericht des Ortsbürgermeisters

5  Vorbereitung Dorffest

6  Einwohnerfragestunde

7  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des

 Haushaltsplanes 2011 BV/703/2013

8  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

9  Schließung der Sitzung

H. Smolinski 

Ortsbürgermeister

Tagesordnung

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung

3  Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

vom 16.04.2013

4  Bericht des Ortsbürgermeisters

5  Einwohnerfragestunde

6  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des 

 Haushaltsplanes 2011 BV/703/2013 

7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

8  Schließung der Sitzung

B. Mücke 

Ortsbürgermeister

Tagesordnung
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Öffentlicher Teil

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung

3  Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

vom 09.01.2013

4  Bericht des Ortsbürgermeisters

5  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des 

 Haushaltsplanes 2011 BV/703/2013

6  Haushaltsplanung 2014

7  Einwohnerfragestunde

8  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

9  Schließung der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

10 Änderungsanträge zum nichtöffentlichen Teil der Tages-

ordnung und Feststellung der Tagesordnung des nichtöf-

fentlichen Teils

11  Pachtvertrag Gemarkung Moritz Flur 14 

 Flurstück 180 BV/710/2013

12 Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

13  Schließung der Sitzung

Thomas Wenzel 

Ortsbürgermeister

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung

3  Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

vom 03.06.2013

4  Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von 

gefassten Beschlüssen

5  Ausscheiden von Frau Dorit Döveling aus dem Ort-

schaftsrat Jütrichau gemäß § 41 (1) Punkt 1 GO LSA

6  Wahl eines stellvertretenen Ortsbürgermeisters in der 

Stadt Zerbst/Anhalt, Ortsteil Jütrichau

7  Einwohnerfragestunde

8  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

9  Schließung der Sitzung

Dirk Bunge 

Ortsbürgermeister

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung

3  Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

vom 22.04.2013

4  Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von 

gefassten Beschlüssen

5  Einwohnerfragestunde

6  Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011 der 

Stadt Zerbst/Anhalt und die Entlastung des Bürgermeis-

ters für die Durchführung des Haushaltsplanes 2011 - 

Anhörung BV/703/2013

7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder 

des Ortschaftsrates

8  Schließung der Sitzung

Edgar Petermann 

Ortsbürgermeister

Aufgrund der §§ 4, 6 und 157 der Gemeindeordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBI. 

LSA S. 383) i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengeset-

zes (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in 

der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 7 der Satzung über die 

Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffent-

lichen Verkehrsanlagen in der Stadt Zerbst/Anhalt für die Ort-

schaft Luso Ortsteil Bone vom 05.07.2011, hat der Stadtrat der 

Stadt Zerbst/Anhalt in seiner Sitzung am 29.05.2013 folgende 

Satzung beschlossen:

 

Für die Abrechnungseinheit Bone wurde für den Investitions-

zeitraum 2010 ein umlagefähiger Gesamtaufwand in Höhe von 

6.186,53 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 

(40,92 %) in Höhe von 2.531,53 EUR beträgt der beitragspflich-

tige Gesamtbetrag 3.655,00 EUR. Als anrechenbare Fläche wur-

den 87.218,63 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2010 ein Beitragssatz in Höhe von 

.

 

Für die Abrechnungseinheit Bone wurde für den Investitions-

zeitraum 2011 ein umlagefähiger Gesamtaufwand in Höhe von 

6.560,77 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 

(40,92 %) in Höhe von 2.684.67 EUR beträgt der beitragspflich-

tige Gesamtbetrag 3.876,10 EUR. Als anrechenbare Fläche wur-

den 87.218,63 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2011 ein Beitragssatz in Höhe von 

 

Für die Abrechnungseinheit Bone wurde für den Investitions-

zeitraum 2012 ein umlagefähiger Gesamtaufwand in Höhe von 

66.347,36 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 

(40,92 %) in Höhe von 27.149,34 beträgt der beitragspflichtige 

Gesamtbetrag 39.198,02 EUR. Als anrechenbare Fläche wurden 

87.218,63 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2012 ein Beitragssatz in Höhe von 
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§ 4  

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Zerbst/Anhalt, den 29.05.2013

Andreas Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt.

Satzung

über die Festlegung des Beitragssatzes gemäß § 12 

der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Bei-

träge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Stadt 

Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Dobritz

Aufgrund der §§ 4, 6 und 157 der Gemeindeordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBI. 

LSA S. 383) i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengeset-

zes (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in 

der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 12 der Satzung über 

die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Ver-

kehrsanlagen in der Stadt Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Dobritz 

vom 26.10.2011, hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in sei-

ner Sitzung am 29.05.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  

Beitragssatz für die Abrechnungseinheit Dobritz  

für das Jahr 2011

Für die Abrechnungseinheit Dobritz wurde für den Investitionszeit-

raum 2011 ein umlagefähiger Aufwand in Höhe von 2.679,63 EUR 

festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils (= 36,94%) in Höhe 

von 989,86 EUR beträgt der beitragspflichtige Gesamtbetrag 

1.689,77 EUR. Als anrechenbare Fläche wurden 355.233,73 m2 

ermittelt. Damit ergibt sich für das Jahr 2011 ein Beitragssatz in 

Höhe von 0,0047568 EUR/m2.

§ 2 

Beitragssatz für die Abrechnungseinheit Dobritz  

für das Jahr 2012

Für die Abrechnungseinheit Dobritz wurde für den Investiti-

onszeitraum 2012 ein umlagefähiger Aufwand in Höhe von 

12.877,35 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 

(= 36,94%) in Höhe von 4.756,89 EUR beträgt der beitrags-

pflichtige Gesamtbetrag 8.120,46 EUR. Als anrechenbare Flä-

che wurden 355.233,73 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2012 ein Beitragssatz in Höhe von 

0,0228595 EUR/m2.

§ 3  

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

Zerbst/Anhalt, den 29.05.2013

Andreas Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt.

Satzung

über die Festlegung des Beitragssatzes gemäß § 7 der 

Neufassung der Satzung über die Erhebung wieder-

kehrender Beiträge für den Ausbau der Verkehrsan-

lagen in den Mitgliedsgemeinden Hohenlepte, Nutha, 

Gödnitz, Jütrichau und Gehrden der Verwaltungsge-

meinschaft Elbe-Ehle-Nuthe für die Abrechnungsein-

heit 2 - Hohenlepte

Aufgrund der §§ 4, 6 und 157 der Gemeindeordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBI. 

LSA S. 383) i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengeset-

zes (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), 

in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 7 der Neufassung 

der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für 

den Ausbau der Verkehrsanlagen in den Mitgliedsgemeinden 

Hohenlepte, Nutha, Gödnitz, Jütrichau und Gehrden der Ver-

waltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe vom 06.10.2008, zu-

letzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 15.12.2008, 

hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in seiner Sitzung am 

29.05.2013 folgende Satzung beschlossen;

§ 1  

Beitragssatz für die Abrechnungseinheit 2 -  

Hohenlepte für das Jahr 2012

Für die Abrechnungseinheit Hohenlepte wurde für den Inves-

titionszeitraum 2012 ein umlagefähiger Aufwand in Höhe von 

7.988,90 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 

(= 46,70%) in Höhe von 3.730,82 EUR beträgt der beitrags-

pflichtige Gesamtbetrag 4.258,08 EUR. Als anrechenbare Flä-

che wurden 79.890,75 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2012 ein Beitragssatz in Höhe von 

0,0532988 EUR/m2.

§ 2 

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Zerbst/Anhalt, den 29.05.2013

Andreas Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt.

Satzung

über die Festlegung des Beitragssatzes gemäß § 12 

der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Bei-

träge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Stadt 

Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Reuden/Anhalt

Aufgrund der §§ 4, 6 und 157 der Gemeindeordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBI. 

LSA S. 383) i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengeset-

zes (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in 

der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 12 der Satzung über 

die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Ver-

kehrsanlagen in der Stadt Zerbst/Anhalt für den Ortsteil Reuden/

Anhalt vom 26.10.2011, hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt 

in seiner Sitzung am 29.05.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 

Beitragssatz für die Abrechnungseinheit Reuden  

für das Jahr 2010

Für die Abrechnungseinheit Reuden wurde für den Investiti-

onszeitraum 2010 ein umlagefähiger Aufwand in Höhe von 

40.218,92 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils (= 

39,68%) in Höhe von 15.958,87 EUR beträgt der beitragspflich-

tige Gesamtbetrag 24.260,05 EUR. Als anrechenbare Fläche 

wurden 313.704,50 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2010 ein Beitragssatz in Höhe von 

0,0773341 EUR/m2.

§ 2 

Beitragssatz für die Abrechnungseinheit Reuden  

für das Jahr 2011

Für die Abrechnungseinheit Reuden wurde für den Investiti-

onszeitraum 2011 ein umlagefähiger Aufwand in Höhe von 

53.992,66 EUR festgestellt. Abzüglich des Gemeindeanteils 



714. Juni 2013AmtsboteZerbst/Anhalt,

(= 39,68%) in Höhe von 21.424,29 EUR und der anrechenbaren 

Zuschüsse Dritter in Höhe von 21.815,95 € beträgt der beitrags-

pflichtige Gesamtbetrag 10.752,42 EUR. Als anrechenbare Flä-

che wurden 313.704,50 m2 ermittelt.

Damit ergibt sich für das Jahr 2011 ein Beitragssatz in Höhe von 

0,0342756 EUR/m2.

§ 3 

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Zerbst/Anhalt, den 29.05.2013

Andreas Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt.

Satzung über die Erhebung einmaliger  

Beiträge

für den Ausbau der Wirtschaftswege „Grimmer Weg“ 

im Ortsteil Reuden/Anhalt und „Reudener Weg“ 

im Ortsteil Grimme in der Stadt Zerbst/Anhalt

Aufgrund der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBI. LSA Nr. 43 

S. 568), i. V. m. §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 

(KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in den 

jeweils geltenden Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/

Anhalt in seiner Sitzung am 29.05.2013 folgende Satzung be-

schlossen:

§ 1 

Erhebung des Beitrages

Die Stadt Zerbst/Anhalt erhebt einmalige Beiträge zur Deckung 

ihres zukünftigen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wirtschafts-

wegen, insbesondere für die Wirtschaftswege von der Ortslage 

Reuden/Anhalt bis zum Radweg „Fläming-Städte-Tour“ in der 

Gemarkung Grimme , „Grimmer Weg“ – (049_004) und „Reude-

ner Weg“ – (019-005), wie sich aus dem beigefügten Plan ergibt.

1.  „Anschaffung“ ist die Übernahme als gemeindliche Anlage.

2.  „Herstellung“ ist die erstmalige Schaffung einer Anlage.

3.  „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhande-

nen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 

schadhaften Anlage in einem den regelmäßigen Verkehrsbe-

dürfnissen genügenden Zustand.

4. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 

fertig gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weite-

re Teile, also jede zusätzliche Inanspruchnahme vorher nicht 

Straßenzwecken dienender Flächen.

5. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-

tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung sowie der Be-

schaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

§ 2 

Beitragsfähiger Aufwand

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für:

1.  den Erwerb und die Freilegung der für die Durchführung der 

in § 1 genannten Maßnahmen benötigten Grundflächen ein-

schließlich der Nebenkosten.

2.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 

und Erneuerung von Wirtschaftswegen;

3.  die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unter-

haltung und Instandsetzung der in Abs. 1 genannten Anlagen.

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Auf-

wendungen für den gesamten Wirtschaftsweg ermittelt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand kann für die gesamte Einrichtung 

oder für selbständig nutzbare Abschnitte der Einrichtung (Ab-

schnittsbildung) ermittelt werden. Über die Abschnittsbildung 

entscheidet im Einzelfall der Stadtrat durch Beschluss, soweit 

er nicht diese Befugnis einem anderen Organ übertragen hat.

§ 4 

Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes - 

Vorteilsbemessung

(1) Der umlagefähige Aufwand ist der Anteil des beitragsfähigen 

Aufwandes nach § 3, der nicht durch den Gemeindeanteil ent-

sprechend des Abs. 2 Nr. 1 und Zuschüsse Dritter entsprechend 

der Anrechnungsvorschrift nach Abs. 3 gedeckt ist. Er ist von 

den Beitragspflichtigen (§ 8) zu tragen.

(2) Die Stadt Zerbst/Anhalt trägt zur Abgeltung des öffentlichen 

Interesses den Anteil des beitragsfähigen Aufwandes, der

1.  auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die All-

gemeinheit entfällt.

2.  bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre eigenen 

Grundstücke entfällt.

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um Zuschüsse 

des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche privater Zuschuss-

geber handelt und der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt, 

je hälftig auf den von der Stadt Zerbst/Anhalt nach Abs. 2 Nr. 1 

und auf den von den Beitragspflichtigen nach Abs. 4 zu tragenden 

Anteil am beitragsfähigem Aufwand angerechnet. Sofern der der 

Stadt Zerbst/Anhalt anzurechnende Zuschussbetrag im Fall des 

Satzes 1 die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, ist 

der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen anzurechnen.

(4) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand für Wege, die 

in erster Linie zur Benutzung durch die Eigentümer der anliegen-

den land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bestimmt sind 

und die regelmäßig in erster Linie von diesem Personenkreis 

bzw. deren Pächtern benutzt werden (Wirtschaftswege), beträgt:

50 %.

§ 5 

Beitragsmaßstab

(1) Beitragsmaßstab für die Verteilung des umlagefähigen Aufwan-

des nach § 4 auf die Beitragspflichtigen ist die mit einem - ggf. nach 

der Anzahl der Vollgeschosse in der Höhe gestaffelten - Nutzungs-

faktoren vervielfältigte Grundstücksfläche.

(2) Grundstück im Sinne der nachfolgenden Regelungen ist 

grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 

Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-

ches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück 

nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusam-

menhängend genutzte Fläche als Grundstück.

(3) Der Nutzungsfaktor, mit welchem die nach Abs. 2 ermittelte 

Grundstücksfläche zu vervielfältigen ist, beträgt im Einzelnen:

a)  Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren

 Wasserbestand  0,0167

b)  Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland  0,0333

c)  gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeit

 (z.B. Bodenabbau)  1,00

d)  gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für eine Teilfläche, die 

sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten ge-

teilt durch 0,2 ergibt,

 aa) für das erste Vollgeschoss  1,5

 bb) für jedes weitere Vollgeschoss  0,25

 cc) für die verbleibende Teilfläche entsprechend 

       Buchstabe c)  1,00

e) auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 

oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, die 

sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten ge-

teilt durch 0,2 ergibt,
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 aa) bei eingeschossiger Bebauung  1,00

 bb) für jedes weitere Vollgeschoss  0,25

 cc) für die verbleibende Teilfläche entsprechend 

      Buchstabe b)  0,0333

(4) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 d) und e) gilt bei 

genehmigten Bauwerken die Zahl der genehmigten Vollgeschosse. 

Bei nicht genehmigten oder geduldeten Bauwerken ist die tatsäch-

liche Bebauung maßgebend. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, 

wenn deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die 

Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens zwei Drittel 

ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

Zwischendecken und Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräu-

me von einem Geschoss abtrennen, bleiben bei der Anwendung 

des Satzes 3 unberücksichtigt. In Wohngebäuden der Gebäude-

klassen 1 und 2 gelten Geschosse, die über mindestens zwei Drit-

tel ihrer Grundfläche eine für Aufenthaltsräume in solchen Gebäu-

den erforderliche lichte Höhe haben, als Vollgeschosse.

§ 6 

Entstehung der sachlichen und persönlichen  

Beitragspflicht

(1) Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der 

beitragsfähigen Maßnahme.

(2) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten 

(§ 3 Abs. 2) entsteht die sachliche Beitragspflicht mit der Be-

endigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit Be-

schluss des Stadtrates über die Abschnittsbildung.

(3) Die in Abs. 1 und 2 genannten Maßnahmen sind erst dann 

beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem 

gemeindlichen Bauprogramm fertig gestellt sind, der Aufwand 

berechenbar ist und in den Fällen des Abs. 1 und 2 die erforder-

lichen Grundflächen im städtischen Eigentum stehen.

(4) Die persönliche Beitragspflicht entsteht mit Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides an den nach § 8 Beitragspflichtigen.

§ 7 

Vorausleistungen, Ablösung des Ausbaubeitrages

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen wor-

den ist, kann die Stadt Zerbst/Anhalt Vorausleistungen bis zur 

Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der sachlichen 

Beitragspflicht durch Abschluss eines Ablösungsvertrages ab-

gelöst werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der 

zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussicht-

liche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 8 

Beitragsschuldner

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-

tragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-

stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-

mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück 

mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Ein-

führungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) i.d.F. der 

Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl I S. 2494), in der 

jeweils gültigen Fassung, belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 

Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige 

haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind 

die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 

Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als 

Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an Stelle des Eigen-

tümers der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des 

Vermögenszuordnungsgesetzes (VZOG) vom 29. März 1994 

(BGBl. I S. 709) in der derzeit gültigen Fassung.

§ 9 

Fälligkeit

Der Beitrag wird zu dem im Bescheid angegebenen Zahlungstermin, 

frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides an den nach § 8 zu bestimmenden Beitragsschuldner fällig.

§ 10 

Auskunftspflicht

Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt Zerbst/Anhalt 

alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlagen erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzule-

gen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grund-

stücksgröße sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen.

§ 11 

Billigkeitsregelungen

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entspre-

chend § 13 a Abs. 1 KAG LSA ganz oder teilweise gestundet 

werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 

für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 

Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 

Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil er-

lassen werden.

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten

Verstößt ein Beitragspflichtiger gegen seine Auskunftspflicht 

nach § 10 dieser Satzung oder begeht sonst eine Ordnungswid-

rigkeit im Sinne des § 16 Abs. 2 KAG-LSA, kann diese mit einem 

Bußgeld bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden.

§ 13 

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft.

Zerbst/Anhalt, den 29.05.2013

Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt.
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Bekanntmachung der Stadt Zerbst/Anhalt 

über den Satzungsbeschluss

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03/2011 

„Ford - Autohaus“

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat am 29.05.2013 in öf-

fentlicher Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 03/2011 „Ford - Autohaus“ in der Fassung vom April 2013, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 

Festsetzungen (Teil B), gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr.: BV/704/2013). Die Be-

gründung mit Umweltbericht wurde gebilligt.

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

ortsüblich bekannt gemacht Mit dieser Bekanntmachung 

tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 03/2011 

„Ford - Autohaus“ in Kraft. Der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die geplante Erweiterung des Autohauses.

Gleichzeitig verliert der Vorhaben- und Erschließungsplan 

Nr.02/96 zum Neubau eines Autohauses zwischen B 184, 

Dessauer Straße, Coswiger Straße und Gewerbegebiet 

„Frauentormark“ vom 16.04.1998 seine Rechtskraft. Der 

Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 02/96 zum Neubau eines 

Autohauses zwischen B 184, Dessauer Straße, Coswiger Straße 

und Gewerbegebiet „Frauentormark“ ist am 16.04.1998 in Kraft 

getreten. Mit der Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungs-

planes wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Standortverlegung der Autohaus Schmidt & Co. GmbH von 

der Kirschallee zur Coswiger Straße geschaffen. Da die Umset-

zung der geplanten baulichen Erweiterungen auf der Grundlage 

des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 02/96 nicht möglich 

war, wurde der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03/2011 

„Ford -Autohaus“ aufgestellt.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr.03/2011 befindet sich zwischen der Roßlauer Straße 

(B 184), der Dessauer Straße, der Coswiger Straße und dem 

Gewerbegebiet „Frauentormark“ und umfasst folgende Flurstü-

cke der Flur 5 in der Gemarkung Zerbst: 277/1, 278/1, 279/1, 

280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 289/1, 290/1, 291/1 und Teile 

aus den Flurstücken 288/1, 287/1, 286/1, 285/1, 277/2, 278/2, 

279/2, 280/2, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2, 289/2, 290/2, 291/2 

(siehe Lageplan).

Maßgebend für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes ist die Kartengrundlage vom September 2011.

Jedermann kann die Satzung einschließlich Begründung mit 

Umweltbericht sowie zusammenfassender Erklärung von die-

sem Tage an im Amt für Liegenschaften und Stadtplanung der 

Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, Verwaltungsgebäude Puschkin-

promenade 2, Zimmer 10 in 39261 Zerbst/Anhalt während der 

Dienstzeiten und nach Terminvereinbarung von jedermann ein-

gesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für 

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts-

folgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-

achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Zerbst/Anhalt unter 

Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts gel-

tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 

nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-

gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 

Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-

getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 6 Abs. 4 Gemeinde-

ordnung LSA hingewiesen:

„ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund die-

ses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist 

diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-

halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und 

der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden 

ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.“

Lageplan:[Liegenschaftskarte/Stand:06.03.2013] © LVermGeo 

LSA(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) A18-223-2009

Zerbst/Anhalt, 30. Mai 2013

Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

a)  Öffentlicher Auftragsgeber:

 Stadt Zerbst/Anhalt

 Puschkinpromenade 2

 39261 Zerbst/Anhalt

 Tel.: 03923 754241

 Fax: 03923 754234

b)  Vergabeverfahren:

 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c)  Ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege:

 nein

d)  Art des Auftrages:

 Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:

 Stadt Zerbst/Anhalt OT Steutz, Akener Straße 3

f)  Art und Umfang:

 Los 1: Abbruch, Stahlbeton- und Metallbauarbeiten

 Abbuch Haupt- u. Nebengebäude 1.280 m3, Fundamentar-

beiten 23 m3, Stahlkonstruktion IRE 330 30 m, Stahlkons-

truktion HEA 120 33 m, Erdarbeiten (Auffüllung) 130 m3

 Los 2: Maurer-, Putz- und Bauklempnerarbeiten
 Mauerkrone mit Zinkblechabdeckung 17 m Außenputz 260 m2 , 

Wandanstrich 150 m2

 Los 3: Außenanlagen
 Gehweg 40 m2, Einfriedung 15 m, Rasenansaat 400 m2

g)  Erbringen von Planungsleistungen:
 nein

h)  Aufteilung in Lose:

 ja

i)  Ausführungsfrist:

 01.08.2013 bis 30.10.2013
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j)  Nebenangebote:

 nicht zugelassen

k)  Anforderung der Vergabeunterlagen:

 - bis ..., Anforderung in Papierform schriftlich per Fax un-

ter Angabe der Vergabenummer AZE 14/2013/65 und Ihrer 

vollständigen Firmenadresse beim Ausschreibungsdienst für 

Sachsen-Anhalt, SDV Vergabe GmbH, Niederlassung Halle 

(Saale), Daniel-Vorländer-Straße 6, 06120 Halle. Tel. 0345 

6932-557/-558, Fax 0345 6932-555, e-Mail: vergabeunter-

lagen-halle(a)sdv.de oder im Internet unter www.vergabe24.

de (für registrierte Onlineabonnenten). Anforderung digitaler 

Vergabeunterlagen unter www.vergabe24.de im ausschrei-

bungs-abc (für registrierte Onlineabonnenten).

I)  Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen:

 schriftlich per Fax oder E-Mail unter Angabe der Vergabe-Nr. AZE 

01/2013/65 bei SDV Vergabe GmbH, Niederlassung Halle (Saa-

le), näheres siehe Veröffentlichung unter www.vergabe24.de

 Papierform:

 Los 1: ...*€ (inkl. Datenträger, inkl. 19 % MWSt. = ... *€);

 Beachte: für Bewerber aus dem Ausland jeweils zzgl. Aus-

landsporto

 Zahlungsweise Banküberweisung

 Empfänger: SDV Vergabe GmbH, Niederlassung Halle

 Kontonummer: 3 200 066 228

 BLZ, Geldinstitut: 850 503 00, Ostsächsische Sparkasse

 USt.-lndentnummer: DE268661681.

 Verwendungszweck: AZE 14/2013/65 1

 Los 2: ...*€ (inkl. Datenträger, inkl. 19 % MWSt. = ... *€);

 Beachte: für Bewerber aus dem Ausland jeweils zzgl. Aus-

landsporto

 Zahlungsweise Banküberweisung

 Empfänger: SDV Vergabe GmbH, Niederlassung Halle

 Kontonummer: 3 200 066 228

 BLZ, Geldinstitut: 850 503 00, Ostsächsische Sparkasse

 USt.-lndentnummer DE268661681.

 Verwendungszweck: AZE 14/2013/65 2

 Los 3: ...*€ (inkl. Datenträger, inkl. 19 % MWSt. = ... *€);

 Beachte: für Bewerber aus dem Ausland jeweils zzgl. Aus-

landsporto

 Zahlungsweise Banküberweisung

 Empfänger: SDV Vergabe GmbH, Niederlassung Halle

 Kontonummer: 3 200 066 228

 BLZ, Geldinstitut: 850 503 00, Ostsächsische Sparkasse

 USt.-lndentnummer; DE268661681.

 Verwendungszweck: AZE 14/2013/65 3

 Die Auslieferung der Vergabeunterlagen erfolgt erst nach 

Eingang eines Zahlungsbeleges. Das eingezahlte Entgelt 

wird nicht erstattet. Als Verwendungszweck ist unbedingt die 

Vergabenummer/Maßnahme anzugeben. Fehlt der Verwen-

dungszweck auf der Banküberweisung, so ist die Zahlung 

nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.

 - Download unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-

abc (nur für registrierte Onlineabonnenten): ...*€ (inkl. 19 % 

MWSt. = ... *€); Zahlungsweise: Lastschrifteinzugsverfahren

m)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:

 Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt

 Bau- und Ordnungsdezernat

 Puschkinpromenade 2

 39261 Zerbst/Anhalt

n)  Angebotseröffnung:

 01.07.2013; Los 1: 10:00 Uhr, Los 2: 10:10 Uhr, Los 3: 10:20 Uhr

 Ort: Puschkinpromenade 2

 39261 Zerbst/Anhalt

 Zimmer 13

 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

 Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter

 Sprache: deutsch

o)  geforderte Sicherheiten:

 Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme ein-

schl. evtl. Nachträge; Sicherheit für Mängelansprüche 3% 

der Abrechnungssumme

p)  Rechtsform der Bietergemeinschaft:

 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

q) wesentliche Zahlungs- und Finanzierungsbedingungen: 

gem. § 16 VOB/B

r)  Nachweise der Eignung:

 Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis seiner 

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine di-

rekt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste 

des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 

(Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen.

 Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärun-

gen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) er-

bracht werden.

 Hinweis:

 Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind 

von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, 

die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen.

 Das Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) liegt den 

Vergabeunterlagen bei.

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fach-

kunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu 

machen: keine

s)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 01.08.2013

t)  Nachprüfung behaupteter Verstöße

 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):

 Landkreis Anhalt-Bitterfeld

 Kommunalaufsichtsamt als

 Vergabenachprüfstelle

 Am Flugplatz 1

 06366 Köthen (Anhalt)

u)  Auskünfte erteilt:

 Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt

 Amt für Bauverwaltung, Hochbau, Tiefbau 

 Puschkinpromenade 2

 39261 Zerbst/Anhalt

 Tel.: 03923 754229

 Fax 03923 754260

Verkauf von ausgesonderten Zaunfeldern 

und Pfosten

Die Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt veräußert meistbietend:

1.  15 Stck. Zaunfelder Breite 1,85 m 

  Höhe 1,25 m

 Mindestangebot:  2.700,00 €

 Die Zaunfelder können auch einzeln verkauft werden.

 

Stück á = 180,– €

2.  12 Stck. Pfosten  Höhe 2,10 m

 Mindestangebot:  540,00 €

 Die Pfosten können auch einzeln verkauft werden.

 

Stück á = 45,-€

Besichtigung der Zaunfelder und Pfosten sind nach Abspra-

che mit Frau Neumann möglich.

Tel.: 03923 754153

Angebote können bis zum 28.06.2013 in einem verschlosse-

nen Umschlag „Angebot“ gerichtet werden an:

Stadtver-

waltung 

Zerbst/

Anhalt 

Hauptamt 

Schloß-

frei-

heit 12 

39261 

Zerbst/

Anhalt
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Mitteilungen aus dem Rathaus

Übrigens …

… bleibt die Stadtkasse der Stadt Zerbst/Anhalt am Diens-

tag, dem 18. Juni, aus innerbetrieblichen Gründen ganztägig 

geschlossen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Cordula Bergt verstärkt den  

Stadtseniorenbeirat

Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt vom 

29. Mai ist Cordula Bergt auf Vorschlag von Bürgermeister An-

dreas Dittmann (SPD) in den Seniorenbeirat der Stadt Zerbst/

Anhalt berufen worden. Sie folgt Petra Handrich nach. 

Petra Handrich hat aus persönlichen Gründen vorzeitig ihre 

Mitgliedschaft im Stadtseniorenbeirat beendet und ist mit dem-

selben Stadtratsbeschluss abberufen worden. Die mögliche Be-

rufung eines Nachfolgers ist mit dem § 5 Abs. 6 der Geschäfts-

ordnung für den Seniorenbeirat geregelt. Sie gilt für die restliche 

Amtszeit des Gremiums, die bis zu den Neuwahlen des Stadtra-

tes im kommenden Jahr dauert.

Zu den nächsten Projekten des Stadtseniorenbeirates unter 

dem Vorsitz von Werner Bressel gehört unter anderem die Vor-

bereitung des 4. Stadtseniorenfestes, das am 27. August auf 

dem Zerbster Markt stattfindet.

Bürgermeister Andreas Dittmann (l.) übergab Cordula Bergt die 

Berufsurkunde in den Stadtseniorenbeirat. Auch dessen Vorsit-

zender Werner Bressel gratulierte. Foto: E. Borchers

Katharina II. zu Gast in Berlin

Mit einer Ausstellung zum Thema „Katharina II.“ präsentiert sich 

die Stadt Zerbst/Anhalt noch bis Ende des Monats im Russi-

schen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin. Eröffnet wur-

de die Schau am 12. Juni im Rahmen des Tages der deutsch-

russischen Kultur zu Ehren der russischen Zarin Katharina II. und 

von 400 Jahren Romanow-Dynastie. 

Kultur - Schule - Freizeit

- Stadt Zerbst/Anhalt - 

Veranstaltungskalender Juni 2013

10. - 17.06. 2013  Circus VARIETE Lauenburger Schlossgarten

14. - 16.06.2013 ab 10:00 Uhr Dorffest in Steutz OT Steutz

15.06.2013 14:30 Uhr großes Dorffest in Pulspforde OT Pulspforde

15.06.2013 14:00 Uhr Dorffest zum 800-jährigen Dorfjubiläum OT Hohenlepte

16.06.2013 10:00 - 12:00 Uhr Öffnung des Schlosses mit  Schloss Zerbst/ Anhalt

  Ausstellungsräumen und Führungen

16.06.2013 14:00 und  Benefizkonzert in der Eingangshalle Schloss Zerbst/Anhalt

 16:00 Uhr des Schlosses mit dem Stadtchor und 

  dem Kammerchor, davor Kaffee und 

  Kuchen in den Weinstuben

16.06.2013 16:00 Uhr „Der Fischer und die Lotusfee“  Essenzen-Fabrik Zerbst

  Theater NADI Potsdam (ab 4 Jahre) 

21.06.2013 20:00 Uhr Konzert „Serenade zum Sommeranfang“ Kirche St. Nicolai

  Es spielt das Akademische Orchester Halle  (bei schlechtem Wetter

  unter Leitung von Johannes Köhler in der Kirche St. Trinitatis)

21. - 30.06.2013 Festwoche 800-Jahr-Feier der Ortschaften  Festplätze der Ortschaften 

  Bornum und Trüben Bornum und Trüben

22.06.2013 20:00 Uhr „Mittsommernacht“ mit Livemusik  Burg Walternienburg

  aus Thüringen Andreas Lorenz Partyband

22.06.2013 10:00 Uhr Dorffest in Leps Am Sportplatz Leps

22.06.2013 19:00 Uhr Dorffest in Gehrden mit Tanz Sportplatz in Gehrden

23.06.2013 10:00 Uhr Dorffest in Gehrden für Jung und Alt Sportplatz in Gehrden

24.06.2013 ab 10:00 Uhr Anmeldebögen liegen in der Stadtbibliothek  Stadtbibliothek, Dessauer 

  für den Lesesommer XXL 2013 bereit Str. 23A

26.06.2013  Ausstellung „Zarskoje Selo Schloss Zerbst/Anhalt

bis September  – Die Sommerresidenz der Zaren“

29.06.2013 20:00 Uhr „Rabenstern - Nacht der Balladen“ Essenzen-Fabrik Zerbst

30.06.2013 ab 10:00 Uhr 5. Kunst - Stadt(t) - Mauer Schlossgarten entlang der 

   Stadtmauer
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30.06.2013 10:00 - 15:00 Uhr Ausstellung in den Weinstuben im Schloss  Schloss Zerbst/Anhalt

  im Rahmen der Veranstaltung 

  5. Kunst- Stadt(t)-Mauer

30.06.2013 15:30 Uhr Konzert im Rahmen des Musikfestes  Schloss Zerbst/Anhalt

  „Unerhörtes Mitteldeutschland“ in 

  Zusammenarbeit mit dem Verein Straßen 

  der Musik e. V.

Kartenservice: Touristinformation Zerbst/Anhalt, Markt 11, Tel.: 03923 2351

Änderungen vorbehalten!

E-Mail: dagmar.kluge@stadt-zerbst.de. Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.stadt-zerbst.de/freizeit

Neues und Interessantes

aus der Stadtbibliothek Zerbst/Anhalt

Anschrift: Dessauer Str. 23a, 

39261 Zerbst/Anhalt

Leiterin: Margitta Benecke

E-Mail: stabizerbst@t-online.de

Homepage mit Online-Katalog: www.stadtbibliothek-zerbst.de

Öffnungszeiten

Montag:  10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch:  geschlossen

Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 

Interessantes

Neu!!! Sie finden uns jetzt auch im sozialen Netzwerk 

„facebook“ unter „facebook.com/stadtbibliothekzerbst“ 

oder direkt von unserer Homepage aus.

-

und hoffen auf eine ehrliche Meinung, zahlreiche Hinweise 

und damit auf Ihre Hilfe, damit wir noch kundenorientierter 

arbeiten können.

Bücherwurm Willi zum „Lesen, Lachen, Sachen machen“ 

Kinder von 3 bis 7 Jahren ein.

-

forderungsaktion „Lesesommer XXL“, bei der Schüler von 

Energiekostenmonitor kostenlos ausleihen und damit die 

„Stromfresser“ im Haushalt entlarven. Wie wir Ihnen beim 

Strom sparen helfen können, erklären wir gern.

Neue Bücher

Regener, Ralf:

Der Sturz der Askanier 1918 in Anhalt: Bedingungen, Verlauf 

und Nachwirkungen des Untergangs einer kleinstaatlichen deut-

Prasse, Matthias:

Arkadien am Elbstrom: Schlösser und Gärten zwischen Wit-

tenberg und Dessau. -

Coswig (Anh.): Herrenhaus-Kultur-Verlag, 2010. - 264 S.: Abb.

Brown, Dan:

Inferno:

Merz u. Rainer Schumacher. -

Der Symbolforscher Robert Langdon kehrt nach Europa zurück. 

In Italien stößt er auf eine Verschwörung, die ihren Ursprung in 

dem berühmtesten und dunkelsten Meisterwerk der Literatur 

hat: Dantes „Göttliche Komödie“

Leon, Donna:

Tierische Profite: Commissario Brunettis einundzwanzigster 

Zürich: Diogenes, 2013. - 327 S.

Ein toter Mann, der von niemandem vermisst wird. Und ein teu-

Menschenkenntnis und sein ganzes Kombinationstalent auf-

Jacobs, Louise:

Fräulein Jacobs funktioniert nicht: Als ich aufhörte gut zu sein

München  Knaur, 2013. - 335 S.

IK: Biografie, Autobiografie

Sie kommt aus gutem Hause und hat alles, wovon man nur träu-

men kann. Doch sie scheitert an den in sie gesetzten Erwartun-

gen und an den Ansprüchen an sich selbst ...

Habt ihr Lust auf eine  

coole Zaubershow?

Dann macht mit beim

Lesesommer XXL

Wer?  

Wann?  während der Sommerferien

Was?  kostenlos 2 Bücher aus der Stadtbibliothek le-

-

ßen Zaubershow „It‘s magic“ mit Jan Gerken teil und erhalten 

eine Urkunde, die in der Schule vorgelegt werden kann.

Anmeldebögen liegen ab dem 24.06.2013 in der Stadtbib-

liothek Zerbst aus.

Auf nach Walternienburg  

zur Mittsommernacht!!!

Am Sonnabend, dem 22. Juni 2013, auf der Burganlage mit 

Livemusik aus Thüringen - Andreas Lorenz Partyband. 

Beginn: 20.00 Uhr

Preis: 5,00 Euro

Es lädt ein der Heimatverein e. V. Walternienburg
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Tipps in Kürze

Sonntagsöffnung und Benefizkonzert im Schloss

Zur Sonntagsöffnung lädt der Förderverein Schloss Zerbst über-

morgen von 10 bis 12 Uhr wieder ein. Das neu eingerichtete 

Lapidarium, alle weiteren Ausstellungsräume im Erdgeschoss 

sowie die Ausstellungen des Katharina-Vereins und der Fasch-

Gesellschaft im 3. Obergeschoss sind frei zugänglich. Durch 

die fürstliche Etage werden Führungen angeboten. Letztmalig 

sind die Beiträge zum Mal- und Bastelwettbewerb zu sehen. Am 

Nachmittag ab 16 Uhr laden der Stadtchor Zerbst und der Zerbster 

Kammerchor zu ihrem 8. Benefizkonzert ein. Bereits ab 14 Uhr gibt 

es Kaffee und Kuchen in den Weinstuben des Schlosses.

Morgen zum 5. Kinder- und Jugendtanztag

Zum 5. Kinder- und Jugendtanztag lädt der Bühnen-, Tanz- und 

Showverein morgen in die Zerbster Stadthalle ein. Am Vormit-

tag werden für die teilnehmenden Tanzgruppen Workshops an-

geboten. Auch deren Ergebnisse sowie weitere Choreografien 

können die Besucher am Nachmittag ab 14.30 Uhr erleben. 

Außerdem ist wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm vor-

bereitet, zum Beispiel mit Kinderschminken, Bastelecke und Ge-

schicklichkeitsspielen.

„Serenade zum Sommeranfang“

Am Freitag, dem 21. Juni, um 18.30 Uhr  findet in der St. Nicolai-

kirche zur „Serenade zum Sommeranfang“ statt. Bürgermeister 

Andreas Dittmann (SPD) und Matthias Erben, Leiter des musi-

zierenden Akademischen Orchesters Halle, haben die Idee, die 

zu einer Tradition werden soll, 2012 gemeinsam entwickelt. Im 

vergangenen Jahr musste das Konzert in St. Trinitatis stattfin-

den - auch dieses Mal wieder die Schlechtwetterlösung. Unter 

Leitung von Gastdirigent Johannes Köhler erklingen Werke von 

Moniuszko, Schubert, Händel und Haydn. Matthias Erben mo-

deriert. Karten gibt es in der Zerbster Tourist-Information.

Beliebte Kunstmeile mit kleinem Jubiläum

Am Sonntag, dem 30. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr an der Stadt-

mauer im Zerbster Schlossgarten zum 5. Mal „Kunst-Stadt(t)-Mau-

er“ statt. Zum kleinen Jubiläum erwarten die Organisatoren vom 

Verein „Farb-Ton“ sowie der Künstlergemeinschaft „Kunstfenster“ 

und „RosselunArt“ Teilnehmer unter anderem aus Leipzig, Bad 

Pyrmont, Chemnitz, dem Harz, Dessau-Roßlau, Zerbst, Halle.

Das Motto in diesem Jahr lautet: „Aufbruch der Sinne - Brü-

cken in der Kunst“. Dabei sind auch Vereine, Interessengruppen 

aus Sport und Kultur sowie Schulen und Bildungseinrichtungen 

aufgerufen, sich zu beteiligen. So könnten zum Beispiel Schü-

lerzeitungen vorgestellt und zusammen mit den Künstlern neue 

Projekte entwickelt werden. 

www.kunststadtmauer.de

Zum bereits fünften Mal findet die Kunstmeile „Kunst-Stadt(t)-

Mauer“ am 30. Juni in Zerbst statt. Foto: H. Rohm

Arbeitskreis „Luther I Bauhaus I  

Gartenreich“ tagt öffentlich

Der Tourismusverband „TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wit-

tenberg“ e. V. lädt die Einwohner der Region am Mittwoch, dem 

19. Juni, um 14 Uhr in den Historischen Gasthof „Zum Eichen-

kranz“ in Wörlitz zu einem öffentlichen Arbeitskreis des Marke-

tingverbundes Luther I Bauhaus I Gartenreich ein. Hier können 

sich Interessenten zum Arbeitsstand der Aktivitäten zum ge-

nannten Thema informieren und diskutieren. Die Teilnahme ist 

kostenfrei. 

Unter anderem werden Verbandsvorsitzender Rolf  Budde und 

Geschäftsführerin Elke Witt zu den bisherigen Aktivitäten zum 

Gemeinschaftsthema informieren. Es gibt Berichte von Pro-

jektteilnehmern, so zum Beispiel „Neues aus dem Gartenreich 

Dessau-Wörlitz, insbesondere aus dem Bereich Gartendenk-

malpflege am Beispiel Schloss Oranienbaum“ mit Dr. Steffen 

Kaudelka, Robert Hartmann, Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, 

„Aktuelle Aktivitäten im Bauhaus und Ausblick auf künftige Pro-

jekte, u. a. Eröffnung des Meisterhausensembles“ mit Christin 

Irrgang, Bauhaus Dessau, oder „Die Region Luther I Bauhaus 

I Gartenreich auf dem Weg zu Luther2017“ mit Stefan Zowislo, 

Staatliche Geschäftsstelle Luther2017, Lutherstadt Wittenberg. 

Der Diskussion schließt sich eine Führung durch den „Eichen-

kranz“ an. 

Anmeldungen sind möglich, aber nicht erforderlich. Dafür und 

für Rückfragen steht Elke Witt unter Telefon 03491 402610 oder 

E-Mail: info@anhalt-dessau-wittenberg.de zur Verfügung.

Die nächste Ausgabe 

erscheint am

Freitag, dem 28. Juni 2013

Annahmeschluss für redaktionelle 

Beiträge und Anzeigen ist

Mittwoch, der 19. Juni 2013
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 Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. 

 Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 

gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 

Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 

Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlos-

sen.IM
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Hier das komplette Programm der Festwoche: 

Freitag, den 21. Juni:

Samstag, den 22. Juni:

Sonntag, den 23. Juni:

 parallel ab

Dienstag, den 25. Juni:

Mittwoch, den 26. Juni:

800-Jahr-Feiern: Jetzt Hohenlepte, dann Bornum/Trüben

lepte und der Zerbster Ankuhn ihre Jubiläen begangen ha

rige Hohenlepte. 

der 1213 erstmals urkundlich erwähnt. Dennoch sind die 

punkten begangen wird. 

Donnerstag, den 27. Juni:

Freitag, den 28. Juni: 

Samstag, den 29. Juni: 

Sonntag, den 30. Juni:

Feuerwehr.

Die Kirche ist ein Wahr-

zeichen von Hohenlepte. 

Morgen feiert der Ort sein 

800-jähriges Bestehen.

Foto: H. Rohm

In die Geschichte von Bornum und Trüben können die Be-

sucher der Festwoche in der Ausstellung eintauchen, die 

der Arbeitskreis Ortschronik vorbereitet hat, hier bei einer 

Vorpräsentation. Foto: H. Rohm
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Europa-Jugendbauernhof Deetz e. V.

Kurzes Ende 4

39264 Zerbst/Anhalt OT Deetz

Tel. 039246 62039, Fax 039246 62040

E-Mail: Bauernhof-Deetz@t-online.de

Ferienfreizeiten und Reiterferien 2013

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wie in jedem Jahr führen wir auch in diesem Jahr unsere Ferien-

freizeiten und Reiterferien in der folgenden Zeit durch, (andere 

Bundesländer auf Anfrage)

29.07. - 02.08.13  Sommerferien

05.08. - 09.08.13  Sommerferien 

12.08. - 16.08.13  Sommerferien

19.08. - 23.08.13  Sommerferien

21.10. - 25.10.13  Herbstferien

Für die Ferienfreizeiten werden von Montag bis Freitag incl. Ver-

pflegung und Betreuung 150,00 €.

Für die Reiterferien sind 250,00 € pro Kind und Woche zu zahlen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Angebot nutzen und sich 

bei uns anmelden.

> Hinweis: Freibleibend werden wir die Reiterferien nur 

bei entsprechender Beteiligungsanzahl der Kinder durch-

führen können. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ 
feierten
am 1. Juni 2013

das Ehepaar Frau Monika und Herr Gerhard Hentrich Zerbst/

Anhalt, OT Bone

das Ehepaar Frau Helga und Herr Dieter Schleussner Zerbst/

Anhalt

das Ehepaar Frau Brigitte und Herr Gerhard Weidner Zerbst/

Anhalt

am 8. Juni 2013

das Ehepaar Frau Margrit und Herr Eckhard Joachim Zerbst/

Anhalt, OT Kleinleitzkau

Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ 
feierte
am 13. Juni 2013

das Ehepaar Frau Marga und Herr Wolfgang Schmiedel Zerbst/

Anhalt

Dazu übermittelt der Bürgermeister alle guten Wünsche für 

persönliches Wohlergehen und viele schöne Stunden im Krei-

se ihrer Lieben.

Geburtstagsgratulationen  
des Bürgermeisters der Stadt  
Zerbst/Anhalt und ihrer Ortsteile
Besonders herzliche Glückwünsche übermittelt der Bürgermeis-

ter der Stadt Zerbst/Anhalt allen Jubilaren, die in der Zeit vom 

1. Juni bis 14. Juni 2013 ihren Geburtstag gefeiert haben. Alles 

erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Freude.

am 01.06.  Frau Karin Bruns zum 75. Geburtstag

am 01.06.  Frau Elfriede Drobek zum 81. Geburtstag

 OT Dobritz 

am 01.06.  Frau Ursula Gawantka zum 85. Geburtstag

am 01.06.  Frau Inge Kotsch zum 80. Geburtstag

am 01.06.  Frau Hedwig Lerm zum 89. Geburtstag

 OT Bornum

am 01.06.  Frau Inge Lindig zum 76. Geburtstag

am 01.06.  Frau Ingrid Möbes zum 77. Geburtstag

am 01.06.  Frau Eva Scheuer zum 76. Geburtstag

 OT Gödnitz 

am 01.06.  Frau Edith Starke zum 77. Geburtstag

am 01.06.  Herrn Werner Wollschläger zum 82. Geburtstag

am 02.06.  Frau Inge Gast zum 79. Geburtstag

am 02.06.  Frau Christa Heise zum 75. Geburtstag

am 02.06.  Frau Gisela Marquardt zum 82. Geburtstag

 OT Grimme 

am 02.06.  Herrn Werner Wieland zum 76. Geburtstag

am 03.06.  Frau Ruth Berger zum 82. Geburtstag

 OT Lindau 

am 03.06.  Frau Helga Block zum 80. Geburtstag

am 03.06.  Herrn Gerhard Braunsdorf zum 85. Geburtstag

am 03.06.  Frau Erika Fräßdorf zum 78. Geburtstag

am 03.06.  Frau Gertraud Herrmann zum 75. Geburtstag

 OT Gehrden 

am 03.06.  Frau Helga Hugo zum 76. Geburtstag

am 03.06.  Frau Elvira Radons zum 76. Geburtstag

am 04.06.  Herrn Heinz Paul zum 76. Geburtstag

 OT Nutha

am 04.06.  Frau Gertrud Rudolf zum 80. Geburtstag

am 04.06.  Herrn Hans Semrau zum 77. Geburtstag

 OT Dobritz

am 04.06.  Herrn Dieter Stolle zum 78. Geburtstag

am 05.06.  Herrn Helmut Bär zum 77. Geburtstag

am 05.06.  Frau Anneliese Böhlert zum 81. Geburtstag

am 05.06.  Frau Ingeborg Brandt zum 79. Geburtstag

am 05.06.  Frau Margarete Hartwich zum 90. Geburtstag

am 05.06.  Frau Marga Krause zum 84. Geburtstag

am 05.06.  Frau Siegrid Linke zum 75. Geburtstag

am 05.06.  Herrn Joachim Meier zum 75. Geburtstag

am 05.06.  Herrn Günter Mücke zum 82. Geburtstag

am 05.06.  Frau Renate Niemann zum 75. Geburtstag

am 05.06.  Frau Helga Schneider zum 77. Geburtstag

am 05.06.  Frau Brunhild Sens zum 77. Geburtstag

am 05.06.  Frau Marga Steffen zum 75. Geburtstag

am 05.06.  Herrn Alfred Wilke zum 76. Geburtstag

 OT Moritz

am 06.06.  Frau Marianne Ballerstedt zum 75. Geburtstag

am 06.06.  Herrn Willy Haseloff zum 77. Geburtstag

 OT Steutz

am 06.06.  Frau Erika Hörnlein zum 78. Geburtstag

am 06.06.  Frau Ruth Meinecke zum 91. Geburtstag

am 06.06.  Herrn Heinz Messerschmidt zum 77. Geburtstag

 OT Güterglück

am 06.06.  Frau Helga Warnasch zum 79. Geburtstag

am 07.06.  Frau Brigitte Andree zum 80. Geburtstag

am 07.06.  Frau Elisabeth Förster zum 88. Geburtstag

am 07.06.  Herrn Günter Gast zum 76. Geburtstag

am 07.06.  Frau Rosemarie Gast zum 76. Geburtstag

am 07.06.  Frau Annalene Horn zum 76. Geburtstag

am 07.06.  Frau Eleonore Natho zum 85. Geburtstag

 OT Zernitz

am 07.06.  Frau Marianne Pahl zum 95. Geburtstag

am 07.06.  Frau Christa Redlich zum 76. Geburtstag

 OT Güterglück

am 08.06.  Herrn Franz Bräse zum 77. Geburtstag

 OT Reuden/Anhalt

am 08.06.  Frau Käte Burow zum 78. Geburtstag

am 08.06.  Herrn Otto Fräßdorf zum 76. Geburtstag

am 08.06.  Frau Eva Rose zum 75. Geburtstag

 OT Nedlitz

am 08.06.  Herrn Joachim Schneider zum 76. Geburtstag

 OT Güterglück
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am 08.06.  Frau Elfriede Sinast zum 76. Geburtstag

 OT Kleinleitzkau

am 09.06.  Herrn Eberhardt Buth zum 76. Geburtstag

am 09.06.  Herrn Ernst Lindemann zum 78. Geburtstag

 OT Güterglück

am 09.06.  Frau Lisa Ludolf zum 87. Geburtstag

am 09.06.  Herrn Heinz Meerkatz zum 87. Geburtstag

 OT Grimme

am 09.06.  Herrn Franz Neupert zum 83. Geburtstag

am 09.06.  Frau Marianne Riebe zum 80. Geburtstag

am 09.06.  Herrn Karl Ronz zum 80. Geburtstag

am 09.06.  Herrn Hubert Rose zum 85. Geburtstag

 OT Walternienburg

am 09.06.  Herrn Robert Tüllner zum 91. Geburtstag

 OT Steutz

am 09.06.  Herrn Otto Wörlitz zum 77. Geburtstag

am 10.06.  Frau Ruth Freytag zum 83. Geburtstag

am 10.06.  Frau Johanna Mering zum 75. Geburtstag

am 10.06.  Frau Helga Pfennigsdorf zum 79. Geburtstag

 OT Kleinleitzkau

am 10.06.  Frau Liesbeth Straube zum 85. Geburtstag

 OT Deetz

am 10.06.  Frau Margarethe Wilk zum 82. Geburtstag

 OT Garitz

am 11.06.  Frau Gerda Elster zum 77. Geburtstag

am 11.06.  Herrn Horst Finger zum 85. Geburtstag

am 11.06.  Herrn Johannes Hoffmann zum 90. Geburtstag

am 11.06.  Frau Maria Mezler zum 87. Geburtstag

am 11.06.  Frau Hildegard Scharbrodt zum 84. Geburtstag

 OT Steutz

am 11.06.  Herrn Dieter Thiele zum 78. Geburtstag

am 11.06.  Herrn Anton Wenzel zum 89. Geburtstag

am 12.06.  Frau Elli Ehmke zum 84. Geburtstag

am 12.06.  Frau Ilse Friedrich zum 82. Geburtstag

 OT Reuden/Anhalt

am 12.06.  Herrn Walter Friedrich zum 84. Geburtstag

 OT Schora

am 12.06.  Frau Renate Friedrichs zum 78. Geburtstag

am 12.06.  Frau Maria Reger zum 80. Geburtstag

am 12.06.  Frau Hedwig Reinsch zum 84. Geburtstag

 OT Gehrden

am 12.06.  Frau Rosemarie Schönian zum 76. Geburtstag

am 12.06.  Frau Helga Titsch zum 85. Geburtstag

 OT Schora

am 12.06.  Herrn Helmut Zander zum 76. Geburtstag

am 13.06.  Herrn Dieter Damm zum 77. Geburtstag

 OT Flötz

am 13.06.  Herrn Manfred Lemke zum 78. Geburtstag

 OT Lindau

am 13.06.  Frau Ursula Schmidt zum 79. Geburtstag

 OT Dobritz

am 13.06.  Frau Gertrud Siegl zum 92. Geburtstag

 OT Walternienburg

am 14.06.  Herrn Karl Heinrich Brett zum 81. Geburtstag 

am 14.06. Herrn Ernst Bullok  zum 78. Geburtstag

am 14.06.  Herrn Roman Herzberg zum 82. Geburtstag

am 14.06.  Frau Ruth Hinze zum 84. Geburtstag

am 14.06.  Herrn Hermann Holz zum 82. Geburtstag

 OT Hohenlepte

am 14.06.  Herrn Gerhard Prehm zum 84. Geburtstag

am 14.06.  Frau Meta Randau zum 91. Geburtstag

St. Nicolai und St. Trinitatis Zerbst

Sontag, 16.06.2013

10.00 Uhr Gottesdienst

 St. Trinitatis

Montag, 17.06.2013

14.30 Uhr Christenlehre 1. - 6. Klasse

 St. Trinitatis

16.00 Uhr Singkreis

 St. Trinitatis

Dienstag, 18.06.2013

11.00 Uhr Busfahrt nach Klaistow

14.30 Uhr Bibelstunde

 St. Trinitatis

16.30 Uhr Tanzkreis

 Lutherhaus

17.30 Uhr Line Dance

 Lutherhaus

19.00 Uhr Männerclub

 Lutherhaus

Mittwoch, 19.06.2013

15.30 Uhr Konfirmandentreff (7. - 8. Klasse)

 St. Trinitatis

Donnerstag, 20.06.2013

16.00 Uhr Familiencafé

 St. Trinitatis

Sonntag, 23.06.2013

10.00 Uhr Regionalgottesdienst in Garitz mit Rundfunküber-

tragung

 (Bustransfer ab Schleibank mgl., 

 Abfahrt: 9.00 Uhr)

 Garitz

Montag, 24.06.2013

14.30 Uhr Christenlehre 1. - 6. Kl.

 St. Trinitatis

16.00 Uhr Singkreis

 St. Trinitatis

Dienstag, 25.06.2013

  9.30 Uhr Frauenfrühstück

 St. Trinitatis

16.30 Uhr Tanzkreis

 Lutherhaus

17.30 Uhr Line Dance

 Lutherhaus

Mittwoch, 26.06.2013

  9.30 Uhr Männerfrühschoppen

 St. Trinitatis

15.30 Uhr Konfirmandentreff (7. - 8. Klasse)

 St. Trinitatis

Samstag, 29.06.2013

10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim

 Am Plan

Sonntag, 30.06.2013

10.00 Uhr Gottesdienst mit neuen Liedern

 St. Trinitatis

Bone, Luso, Pulspforde, Bonitz, Mühlsdorf, Bornum, Weinberg-

gemeinde Garitz, Mühro

Fr., 21.06. bis 30.06.2013 Festwoche zum 800-jährigen Bestehen 

der Orte Bornum und Trüben

Freitag, 28.06.2013

19.30 Uhr  Festkonzert mit Zerbster Posaunenchor

 Kirche Bornum

Sonntag, 23.06.2013

10.00 Uhr  Regionalgottesdienst mit Rundfunkübertragung

 Stärkefarbik Garitz

Donnerstag, 13.06.2013

15.00 Uhr  Gemeindenachmittag

 Mühlsdorf

www.wittich.de

AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKTE
ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜREN
PROSPEKTE ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER BEILAGEN
BROSCHÜREN PROSPEKTE ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER
BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKTE ZEITUNGEN

Fragen zur Werbung? (01 71) 4 14 40 18

Ihre Medienberaterin

Rita Smykalla
berät Sie gern. rita.smykalla@wittich-herzberg.de
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Parochie St. Bartholomäi Zerbst

Samstag, 15.06.2013

10.00 Uhr Lutherpilgern

 Treffpunkt St. Bartholomäi

13.30 Uhr Andacht 800 Jahre Hohenlepte

 Hohenlepte

Sonntag, 16.05.2013

  9.00 Uhr Gottesdienst

 Wertlau

10.00 Uhr Gottesdienst

 St. Bartholomäi

10.00 Uhr Gottesdienst

 Jütrichau

Montag, 17.06.2013

19.30 Uhr Männer im Gespräch

 Pfarrhaus Schloßfreiheit

Dienstag, 18.06.2013

17.00 Uhr Jüngerer Frauenkreis

 Kegeln in Nutha, bitte anmelden!

Donnerstag, 18.06.2013

17.00 Uhr Frauenkreis St. Marien Ankuhn

 Treffen in Nutha

Mittwoch, 19.06.2013

19.00 Uhr GKR Parochie Niederlepte

 Eichholz

19.00 Uhr GKR Eicholz Kermen

 Eichholz

Montag, 24.06.2013

15.00 Uhr Frauenkreis

 Jütrichau

19.00 Uhr Bibel im Gespräch

 Pfarrhaus Schloßfreiheit

Mittwoch, 26.06.2013

19.30 Uhr GKR

 Pfarrhaus Siechenstraße

Freitag, 28.06.2013

10.00 Uhr Gottesdienst

 Seniorenzentrum Am Frauentor

Samstag, 29.06.2013

15.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum „Peter und Paul“ 

Tag

 Kermen

Sonntag, 30.06.2013

10.00 Uhr Gottesdienst

 St. Bartholomäi

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,  

Dessauer Str. 10a in Zerbst

Internet: www.efg-zerbst.de

Gottesdienste:

So., 16.06.

10.00 Uhr  Gottesdienst (parallel Kinderstunde)

So., 23.06.

10.00 Uhr  Gottesdienst (parallel Kinderstunde)

Begegnungszentrum:

Fr., 14.06.

17.30 Uhr  Teenietreff

Mi., 19.06.

15.00 Uhr  Seniorenkreis

Mi., 19.06.

18.00 Uhr  Alpha-Kurs

Fr., 21.06.

17.30 Uhr  Teenietreff

Mi., 26.06.

18.00 Uhr  Alpha-Kurs

Öffnungszeiten des Außenspielplatzes:

Mittwoch:  15.30 - 17.30 Uhr

Freitag:  15.30 - 17.30 Uhr

Bei Schlechtwetter bleibt der Spielplatz geschlossen!

Neuapostolische Kirche (NAK)

Gemeinde Zerbst/Anhalt- Mühlenbrücke 62a

Gottesdienste

Sonntag, 16.06.2013  

10:00 Uhr

(Stammapostel - Ubertragungsgottesdienst via Satellit aus Leipzig)

Übertraaungsgemeinden:

Dessau-Roßlau (Kantorstraße 51) 

Coswig/Anhalt (Flieth 4a)

Mittwoch, 19.06.2013  19:30 Uhr

Sonntag, 23.06.2013  14:30 Uhr

(Apostelgottesdienst)

Mittwoch, 26.06.2013  19:30 Uhr

Sonntag, 30.06.2013  09:30 Uhr

Mittwoch, 03.07.2013  19:30 Uhr

Sonntag, 07.07.2013  09:30 Uhr

Anzeigen

Leser-Info-Nummer
Anzeigenannahme:

Beschwerde-Telefon:
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Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 1500
vorrätigen hochwertigen neuen Brautkleidern be-
kannter deutscher und internationaler Marken-
hersteller zum Outlet-Festpreis. Große Auswahl
an passendem Zubehör, Festmode und Anzügen.

Über 1500 neue

Brautkleider je 298 €

www.Brautmode-Discount.de
Für einen Anprobetermin erreichen Sie

uns unter: 035 91/318 99 09
oder 0163/814 59 65
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6. Lesenacht

7. September 20
13am

ab19.00 Uhr

Infos unter:
www.coswigonl

ine.de oder tele
fonisch unter 03

49 03/61 01 15

Rathaus

St.Nicolai Kirche

Kavalierhaus

Amtshaus

Simonettihaus

Klosterhof

Grotte

Hören Sie
spannende Geschichten
vor denkmalgeschützten
Kulissen!
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Zwangsversteigerung
ImWege der Zwangsvollstreckung sollen am 25.07.2013, 9.00 Uhr,
im Amtsgericht Zerbst, Neue Brücke 22, Saal 4
versteigert werden die in denWohnungsgrundbüchern von Zerbst Blätter
8312 und 8313 sowie die in den Teileigentumsgrundbüchern von Zerbst
Blatt 8401 und 8402, eingetragenen Miteigentumsanteile
Blatt 8312
lfd. Nr. 1 des BVs, 27,00/1.000Miteigentumsanteil an dem Grundstück,
Gemarkung Zerbst, Flur 14, Flurstück 277, Gebäude- und Freifläche,
Max-Sens-Platz zu 4.972 m2 verbunden mit dem Sondereigentum an
der Wohnung nebst Keller und Balkon Nr. 33 des Aufteilungsplanes.
2-Raum-Wohnung (1 Wohnraum, 1 Wohnraum mit Küche, Bad/WC,
Balkon,Abstellraum, Flur),Wohnfläche etwa 64 m2 zzgl. ca. 7 m2 Nutz-
fläche durch den Keller
Blatt 8313
lfd. Nr. 1 des BVs, 28,20/1.000Miteigentumsanteil an dem Grundstück,
Gemarkung Zerbst, Flur 14, Flurstück 277, Gebäude- und Freifläche,
Max-Sens-Platz zu 4.972 m2 verbunden mit dem Sondereigentum an
der Wohnung nebst Keller und Balkon Nr. 34 des Aufteilungsplanes.
3-Raum-Wohnung (2 Wohnräume, 1 Wohnraum mit Küche, Bad/WC,
Balkon, Flur), Wohnfläche etwa 67 m2 zzgl. ca. 7 m2 Nutzfläche durch
den Keller
Blatt 8401
lfd. Nr. 1 des BVs, 1/70 Miteigentumsanteil an dem Grundstück,
Gemarkung Zerbst, Flur 14, Flurstück 266, Gebäude- und Freifläche,
Mozartstr. zu 2.753 m2 verbunden mit dem Sondereigentum an dem
Stellplatz im Erdgeschoss Nr. 30 des Aufteilungsplanes. Der Stellplatz
befindet sich im Erdgeschoss des Parkhauses; Nutzfläche ca. 12 m2

Blatt 8402
lfd. Nr. 1 des BVs, 1/70 Miteigentumsanteil an dem Grundstück,
Gemarkung Zerbst, Flur 14, Flurstück 266, Gebäude- und Freifläche,
Mozartstr. zu 2.753 m2 verbunden mit dem Sondereigentum an den
Stellplatz im Erdgeschoss Nr. 31 des Aufteilungsplanes. Der Stellplatz
befindet sich im Erdgeschoss des Parkhauses; Nutzfläche ca. 12 m2

Die Wohnungen befinden sich im Dachgeschoss eines 4-geschossigen
(Vollgeschosse) und voll unterkellerten Mehrfamilienhaus. Im Haus
sind insgesamt 36 Wohnungen. Das Haus welches als Bestandteil einer
ehemaligen Kaserne um 1900 errichtet wurde, wurde 2002 vollständig
saniert undmodernisiert. DieTeileigentume befinden sich in einemPark-
haus, das sich auf demselben Areal wie das Mehrfamilienhaus befindet.
Die Versteigerungsvermerke sind in die Wohnungs- und Teileigentums-
grundbücher eingetragen worden am: 01.02.2011

Die Verkehrswerte sind wie folgt festgesetzt:
Blatt 8312 42.000 €
Blatt 8313 44.000 €
Blatt 8401 4.500 €
Blatt 8402 4.500 €

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zvg-portal.de

und auf der Internetseite des Amtsgerichts Zerbst.
Amtsgericht Zerbst - 9 K 4/11 -

Zwangsversteigerung
ImWege der Zwangsvollstreckung soll am 25.07.2013, 13.00 Uhr,
im Amtsgericht Zerbst, Neue Brücke 22, Saal 4
versteigert werden der im Wohnungsgrundbuch von Zerbst Blatt 8093
eingetragene 87/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
lfd. Nr. 1 des BVs, Gemarkung Zerbst, Flur 14, Flurstück 261, Gebäude-
undFreifläche, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. zu 2.605m2 verbundenmit dem
Sondereigentum an derWohnung Nr. 10 mit Balkon im 2. Obergeschoss
mit Abstellraum Nr. 10 des Aufteilungsplanes. Sondernutzungsrecht
besteht an dem Stellplatz Nr. 10.
Es handelt sich um eine 3-Raum-Wohnung (3Wohnräume, Küche, Bad/
WC, Balkon, Flur), Wohnfläche etwa 65 m² zzgl. ca. 9 m² Nutzfläche
durch den Keller. DieWohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines
Mehrfamilienhauses, welches um 1900 als Bestandteil einer ehemaligen
Kaserne errichtet und 2003 vollständig saniert und modernisiert wurde.
Es stellt sich nunmehr als vollständig unterkellerter Massivbau mit drei
Vollgeschossen und einem ausgebautenDachgeschoss dar. ZurWohnung
gehören ein Balkon, ein separater Kellerraum im Kellergeschoss sowie
ein nicht überdachter PKW-Stellplatz im Freien.
Der Versteigerungsvermerk ist in das Wohnungsgrundbuch eingetragen
worden am: 16.03.2011.
Der Verkehrswert des Grundbesitzes ist festgesetzt auf: 45.000 €.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zvg-portal.de
und auf der Internetseite des Amtsgerichts Zerbst.
Amtsgericht Zerbst - 9 K 7/11 -www.localbook.de

Orts- und stadtteilbezogene,
tagesaktuelle Informationen
aus Vereinen, Institutionen
und Unternehmen
crossmedial
Geschäftsanzeigen
Privatanzeigen
Branchenbuch
Bannerwerbung
Veranstaltungskalender
Links zu kommunalen Diensten
Wettervorschau
weitere nützliche
Informationslinks

alles TAGESAKTUELL

MONTAG – SONNTAG

Superior

119,- €
p.P. im DZ

Sommergenuss
Reisezeit bis Ende August 2013
3 Tage (2 Nächte) inklusive:

� 2 Übernachtungen im DZ Neubau

� 1x Begrüßungsdrink

� 2x reichhaltiges Frühstücksbuffet

� 2x sommerlich leichtes 3-Gang-Menü

/Buffet am Abend

� 1x entspannende Rückenmassge

� 1x Eintritt Burg & Kloster Oybin

www.schlosshotel-althoernitz.de

bei Anreise Mo & Di € 99,- p. P.

Für alle Reisen gilt: Termine buchbar ab sofort und nach Verfügbarkeit! 
Eigene Hin-/Rückreise. Preise exklusive Kurtaxe. Programmänderungen vor-
behalten. Einzelzimmerzuschlag, Kinderermäßigung u. Verlängerungsnächte
auf Anfrage. Kreditkartenzahlung gegen Gebühr.  Veranstalter: Schloßhotel

Leipzig / Geschäftsführer H. Eberle

Buchungsservice: Bitte angeben: WVS-0513-SAZ
� 03583 / 5500 Mail: info@schlosshotel-althoernitz.de
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Schrott Wetzel GmbH · NL Roßlau · Industriehafen 4 · 06862 Roßlau · Telefon: 03 49 01 / 5 49 90 · Fax: 03 49 01 / 54 99 29
www.schrott-wetzel.de · info-roßlau@schrott-wetzel.de · Entsorgungsfachbetrieb · Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

SCHROTT · METALLE · LEGIERUNGEN · GROSSSCHEREN · AUFBEREITUNG

GROSSHANDEL · EXPORT · IMPORT · CONTAINERDIENST · RECYCLING

Ankauf von Schrott, Metallen, Legierungen

Aufkauf von Kleinstmengen

Großscheren, Aufbereitung, Recycling, Containerdienst

Industriedemontagen, Brückenrückbau etc.

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 7.00 Uhr – 17.00 Uhr

Freitag: 7.00 Uhr – 16.00 Uhr

Samstag: 8.00 Uhr – 11.45 Uhr

NEU! Jetzt auch zur

Entgrünung von

Verbundpflaster, Zäunen

und Grabsteinen

PORTAS®-Fachbetrieb
Petra Görisch
Buroer Aueweg 15
06869 Coswig (Anhalt)

Tel.: 034903 /68720

BRANCHE [direkt] Schönes Heim BRANCHE [direkt]

BRANCHE [direkt] Schönes Heim BRANCHE [direkt]
Jetzt als eBook

online lesen
www.wittich-herzberg.de

Handwerk + Dienstleistung regional

© Rainer Sturm /
pixelio.de


